
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachaufsicht; 
Gefahrenabwehrverordnung der Gemeinde Westliche Börde  
hier: Stellungnahme der Fachaufsichtsbehörde nach § 101 SOG 
LSA 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
den mir im November.2021 vorgelegten Entwurf der Gefahrenabwehr-
verordnung der Verbandsgemeinde  Westliche Börde   habe  ich  ge-
prüft. 
 
 
Folgende Änderungen sind vorzunehmen: 
  
 
§ 1 Nr. 5 
Letzter Satz bitte neu formulieren: 
Hierzu zählen nicht Terrassenöfen, Feuerschalen, Schwedenfeuer 
und Verfahren der Speisezubereitung. 
 
§ 5 Abs. 3 
Die Regelungen des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden 
ausgehenden Gefahren des Landes Sachsen-Anhalt und des Lan-
deswaldgesetzes des Landes Sachsen Anhalt in der jeweils gültigen 
Fassung bleiben unberührt. 
 
§ 6 
Abs. 1 
Satz 1 „ohne Genehmigung“ bitte streichen. 
Ausnahmemöglichkeiten sind im § 11 der Gefahrenverordnung vorge-
sehen, daher entbehrlich. 
 
Satz 2 und folgende ebenfalls streichen, ist Bestandteil der Definition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Landrat 
 
Rechtsamt 
SG I – Ordnung und Sicherheit 
 
Ihr Zeichen / Nachricht vom: 
 
 

Mein Zeichen / Nachricht vom: 
32.12.02 – 12/2021 
 

Datum: 
10.12.2021 
 

Sachbearbeiter/in: 
Frau Pessel 
 

Haus / Raum: 
E 1 - 105 
 

Telefon / Telefax: 
03904 7240-4239 
03904 7240-5 4291 
 

E-Mail: 
rok@landkreis-boerde.de 
 

Hausanschrift: 
Bornsche Straße 2 
39340 Haldensleben 
 

 
Postanschrift: 
Landkreis Börde 
Postfach 100153 
39331 Haldensleben 
 

Telefonzentrale: 
03904 7240-0 
 

Zentrales Fax: 
03904 49008 
 

Internet: 
www.landkreis-boerde.de 
 

E-Mail: 
landratsamt@landkreis-boerde.de 
 

E-Mail-Adressen nur für formlose 
Mitteilungen ohne elektronische Sig-
natur 
 

Sprechzeiten: 
Di. 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 
 13:00 Uhr - 18:00 Uhr 
 

Bankverbindungen: 
Kreissparkasse Börde 
BIC: NOLADE21HDL 
IBAN: DE30 8105 5000 300 300 

3002 
 

 
 
Verbandsgemeinde 
Westliche Börde 
Marktstraße 7 
39397 Gröningen 
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Vorbehaltlich der vorzunehmenden Änderungen wird die   Zustimmung der Fachaufsichts-
behörde entsprechend § 101 Abs. 1 SOG LSA in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20.05.2014 (GVBl. LSA 2014)   wird hiermit erteilt. 
 
 
Bitte übergeben Sie mir nach Verkündung der Verordnung ein  Exemplar mit Angabe  des 
Veröffentlichungstermins und der Veröffentlichungsquelle. 
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 

 
Pessel 
Sachbearbeiterin 
 
 


